
Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung (Nr. 1/2026 OHZ) 

des Landkreises Osterholz zur Festlegung einer Überwachungszone 

zum Schutz gegen die Geflügelpest bei Geflügel 

 

 

Auf der Grundlage der Art. 60 bis 71 der VO (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 11 bis 67 der VO (EU) 

2020/687 i. V. m. § 18 bis 33 der Geflügelpest-Verordnung (GeflPestSchV) werden nachste-

hende Maßnahmen bekannt gegeben und verfügt: 

 

In der Samtgemeinde Sottrum, Landkreis Rotenburg (Wümme) ist am 03.01.2026 der Ausbruch 

der hochpathogenen Aviären Influenza (Geflügelpest) in einer Putenhaltung amtlich festge-

stellt worden. 

 

I. Um den Seuchenbestand wird eine Überwachungszone (früher „Beobachtungsgebiet“) 

mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern festgelegt. Die Überwachungszone 

erstreckt sich im Landkreis Osterholz auf den südöstlichen Bereich der Gemeinde Gras-

berg, den Ortsteil Rautendorf, wie in der folgenden Karte dargestellt (zwischen dem 

blauen Kreis und der Grenze des Landkreises Osterholz). 

 

 

Die genauen Abmessungen der Abgrenzung sind der interaktiven Karte zu entnehmen 

unter diesem Link:  



Fli-Maps 

 

II. Gleichzeitig werden für diese Überwachungszone folgende Seuchenbekämpfungs-

maßnahmen angeordnet: 

 

1. Anzeigepflicht: Geflügelhaltende Betriebe (Hühner, Truthühner, Perlhühner, Enten, 

Gänse, Wachteln, Tauben, Fasane, Rebhühner oder Laufvögel) haben dem Veterinäramt 

unverzüglich die Anzahl der gehaltenen Vögel unter Angabe ihrer Nutzungsart und ihres 

Standorts und der verendeten gehaltenen Vögel, sowie jede Änderung anzuzeigen. 

(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 5 und § 27 Abs. 3 GeflPestSchV) 

 

2. Verbringungsverbot: Folgende Tiere und Erzeugnisse dürfen nicht aus einem oder in ei-

nen Bestand verbracht werden: 

a. Vögel, 

b. Fleisch von Geflügel und Federwild, 

c. Eier, 

d. Federn, 

e. Gülle, einschließlich Mist und benutzte Einstreu, die von Geflügel und Federwild 

stammt, 

f. sonstige Erzeugnisse und tierische Nebenprodukte, die von Geflügel und Federwild 

stammen, 

g. Futtermittel. 

(Art. 27 Abs. 1 bis Abs. 4 und Art. 42 VO (EU) 2020/687 i. V. m. Art. 71 VO (EU) 2016/429 

i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 1 und § 27 Abs. 4 Nr. 1 GeflPestSchV) 

 

3. Aufstallungspflicht: Betriebe, die Vögel einer der unter Nummer 1 genannten Arten hal-

ten, haben diese von freilebenden Vögeln abzusondern. Gehaltene Vögel sind in ge-

schlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung zu halten, die aus einer überste-

henden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen 

das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss. (Art. 25 

Abs. 1 a) und Art. 40 VO (EU) 2020/687 i. V. m. Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 

2 und § 13 Abs. 1 GeflPestSchV) 

 

4. Eigenüberwachung: Betriebe, die Vögel einer der unter Nummer 1 genannten Arten hal-

ten, haben eine zusätzliche Überwachung im Betrieb durchzuführen, indem die gehalte-

nen Vögel einmal am Tag auf Veränderungen zu prüfen sind (gesteigerte Todesrate, ver-

ringerte Beweglichkeit der Tiere, signifikanter Anstieg oder Rückgang der Produktions-

daten). Jede erkennbare Änderung ist dem Veterinäramt unverzüglich mitzuteilen (inner-

halb der Dienstzeiten: Tel. 04791 930-2131 / außerhalb der Dienstzeiten über die Ret-

tungsleitstelle: Tel. 0471 1421-0). (Art. 25 Abs. 1 b) und Art. 40 VO (EU) 2020/687) 

https://visualgeoserver.fli.de/visualize-this-map/744549D31906F453DF3C1C4AD8DAED0193973B4ECC96D31FD86A58A246A68162


 

5. Schadnagerbekämpfung: Betriebe, die Vögel einer der unter Nummer 1 genannten Arten 

halten, haben Maßnahmen zur Bekämpfung von Insekten und Nagetieren sowie anderer 

Seuchenvektoren im Betrieb und um den Betrieb herum ordnungsgemäß anzuwenden 

und hierüber Aufzeichnungen zu führen. (Art. 25 Abs. 1 c) und Art. 40 VO (EU) 2020/687) 

 

6. Hygienemaßnahmen: Betriebe, die Vögel einer der unter Nummer 1 genannten Arten 

halten, haben an allen Zufahrts- und Abfahrtswegen täglich Desinfektionsmaßnahmen 

durchzuführen. Hierzu sind die auf der Webseite des DVG unter https://www.desinfek-

tion-dvg.de gelisteten Desinfektionsmittel für Stallungen zu verwenden. (Art. 25 Abs. 1 

d) und Art. 40 VO (EU) 2020/687) 

 

7. Biosicherheit: Betriebe, die Vögel einer der unter Nummer 1 genannten Arten halten, 

haben zum Schutz vor biologischen Gefahren sicherzustellen, dass jegliche Personen, die 

mit den gehaltenen Vögeln im Betrieb in Berührung kommen oder den Betrieb betreten 

oder verlassen, Hygienemaßnahmen beachten, insbesondere gelten folgende Maßnah-

men: 

a. Die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflügels 

sind gegen unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren zu sichern. 

b. Die Ställe und sonstigen Standorte dürfen von betriebsfremden Personen nur mit 

betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten werden. 

Diese ist nach dem Verlassen abzulegen und bei Mehrwegschutzkleidung regel-

mäßig bei mind. 60 °C zu waschen, Einwegschutzkleidung ist nach Gebrauch un-

schädlich in einer vor unbefugtem Zugriff geschützten Restmülltonne zu entsor-

gen. 

c. Schutzkleidung von Betriebsangehörigen ist ebenfalls nach Gebrauch unverzüglich 

zu reinigen und zu desinfizieren bzw. Einwegschutzkleidung nach Gebrauch unver-

züglich unschädlich zu beseitigen. 

d. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung ein-

gesetzt und in mehreren Ställen oder von mehreren Betrieben gemeinsam benutzt 

werden, sind jeweils vor der Benutzung in einem anderen Stall bzw. bei Benutzung 

in mehreren Betrieben im abgebenden Betrieb vor der Abgabe zu reinigen und zu 

desinfizieren. 

e. Räume, Behälter oder sonstige Einrichtungen zur Aufbewahrung verendeten Ge-

flügels sind nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal im Monat, zu reinigen 

und zu desinfizieren. 

f. Unverzüglich vor dem Betreten und unverzüglich nach dem Verlassen der Stallun-

gen sind die Hände mit Seife und warmem Wasser zu reinigen und anschließend 

zu trocknen und mit Handdesinfektionsmitteln zu desinfizieren. 

g. Es ist eine strikte Trennung von Straßen- und Stallkleidung einzuhalten. 



h. Das im Geflügelbereich genutzte Schuhwerk hat in den Stallungen zu verbleiben 

oder ist beim Betreten und Verlassen der Stallungen zu reinigen und zu desinfizie-

ren. 

(Art. 25 Abs. 1 e) und Art. 40 VO (EU) 2020/687 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 2 und § 27 Abs. 4 

Nr. 2 und § 6 Abs. 1 GeflPestSchV) 

 

8. Aufzeichnungspflicht: Betriebe, die Vögel einer der unter Nummer 1 genannten Arten 

halten, haben eine vollständige Aufzeichnung über alle Personen zu führen, die den Be-

trieb besuchen und dem Veterinäramt auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. Das gilt nicht 

für Besucher, die bei einem geschlossenen System keinen Zugang zur Tierhaltung hatten. 

(Art. 25 Abs. 1 f) und Abs. 2 und Art. 40 VO (EU) 2020/687) 

 

9. Tierkörperbeseitigung: Betriebe, die Vögel einer der unter Nummer 1 genannten Arten 

halten, haben ganze Tierkörper und Teile von toten oder getöteten gehaltenen Vögeln 

als Material der Kategorie 2 nach den Vorgaben der VO (EU) 1069/2009 beim beauftrag-

ten Entsorgungsunternehmen Rendac Rotenburg GmbH in Mulmshorn (Telefon: 0800 

7793333) ordnungsgemäß zu beseitigen. (Art. 25 Abs. 1 g) und Abs. 2 und Art. 40 VO 

(EU) 2020/687) 

 

10. Freilassen von Vögeln: Niemand darf gehaltene Vögel zur Aufstockung des Wildvogel-

bestands freilassen. (Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 4 und § 27 Abs. 4 

Nr. 3 GeflPestSchV) 

 

11. Veranstaltungen: Die Durchführung von Geflügelausstellungen, Geflügelmärkten oder 

Veranstaltungen ähnlicher Art ist verboten. (Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 6 

Nr. 6 und § 27 Abs. 4 Nr. 4 GeflPestSchV) 

 

12. Transport: Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen gehaltene Vögel, frisches Fleisch 

von Geflügel, tierische Nebenprodukte von Geflügel, Futtermittel und sonstige Materia-

lien, die Träger des hochpathogenen aviären Influenzavirus sein können, befördert wor-

den sind, sowie Fahrzeuge, mit denen ein Bestand mit gehaltenen Vögeln befahren wor-

den ist, sind unverzüglich nach jeder Beförderung nach näherer Anweisung der zustän-

digen Behörde zu reinigen und zu desinfizieren. (Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 

Abs. 6 Nr. 7 und § 27 Abs. 4 Nr. 5 GeflPestSchV) 

 

III. Die sofortige Vollziehung dieser Maßnahmen wird angeordnet, soweit nicht bereits kraft 

Gesetzes die aufschiebende Wirkung von Rechtsbehelfen aufgehoben ist. 

 

IV. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 



Begründung: 

Die Aviäre Influenza ist für Hausgeflügel hochansteckend und verläuft mit schweren allgemei-

nen Krankheitszeichen. Das führt zu hohen Leiden und Schäden bei diesen Tieren. Die wirt-

schaftlichen Verluste sind ebenfalls entsprechend hoch. 

 

Für den Menschen besteht die Gefahr einer Ansteckung durch intensiven Kontakt mit infizier-

tem Geflügel. In Abhängigkeit vom jeweiligen Virusstamm können diese Infektionen auch bei 

Menschen zu schweren Krankheitsverläufen führen. Infektionsquelle sind kranke oder an Ge-

flügelpest verendete Tiere sowie deren Ausscheidungen, insbesondere der Kot. Bei Ausbruch 

der Geflügelpest hat der Gesetzgeber daher unverzügliche Seuchenbekämpfungsmaßnahmen 

festgelegt. 

 

Die Bekämpfung der Geflügelpest (hochpathogene Aviäre Influenza) ist im EU-Recht in der VO 

(EU) 2016/429 und VO (EU) 2020/687 geregelt. Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine 

bekämpfungspflichtige Seuche der Kategorie A nach Art. 5 Abs. 1 iv) i. V. m. Art. 9 Abs. 1 a) VO 

(EU) 2016/429 i. V. m. Art. 1 Nr. 1 und Art. 2 i. V. m. dem Anhang der VO (EU) 2018/1882. Somit 

gelten die vorgegebenen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen. 

 

Art. 71 der VO (EU) 2016/429 eröffnet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, zusätzlich zu den 

Seuchenbekämpfungsmaßnahmen nach europäischem Recht nationale Maßnahmen festzule-

gen. Die nationale Geflügelpest-Verordnung gilt somit in allen Teilen weiter, sofern sie nicht 

geringere Anforderungen als das europäische Recht stellt oder diesem widerspricht und die 

Maßnahmen erforderlich und verhältnismäßig sind. 

 

Der aktuelle Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza (Geflügelpest) in der Samtge-

meinde Sottrum, Landkreis Rotenburg (Wümme) ergibt sich aus folgenden Informationen: La-

boruntersuchung durch das LVI Oldenburg vom 02.01.2026 nach klinischem Seuchenverdacht 

mit Bestätigung durch das Friedrich-Löffler-Institut am 03.01.2026. Die amtliche Bestätigung 

des Ausbruchs der hochpathogenen Geflügelpest erfolgt nach Art. 11 VO (EU) 2020/687. 

 

Ist die Geflügelpest in einem Betrieb amtlich festgestellt, so richtet die zuständige Behörde eine 

Sperrzone ein, bestehend aus einer Schutzzone von mindestens 3 km Radius um den Aus-

bruchsbetrieb und einer Überwachungszone von mindestens 10 km Radius um den Ausbruchs-

betrieb. Diese Zonen sind auch festzulegen, wenn der Ausbruch in einem benachbarten Land-

kreis liegt und der Radius sich bis in das Gebiet des eigenen Landkreises erstreckt. Im Grenz-

bereich ist die Zone dann fortzuführen. Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat mit Wirkung 

zum 04.01.2026 entsprechende Zonen festgelegt. Der 10 km Radius ragt hierbei in den Zustän-

digkeitsbereich des Landkreises Osterholz, sodass hiermit eine entsprechende Überwachungs-

zone festgelegt wird. 

 



Bei Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza (Geflügelpest) als Seuche der Kategorie 

A hat die Veterinärbehörde entsprechend den angegebenen Rechtsgrundlagen unverzüglich 

verschiedene Seuchenbekämpfungsmaßnahmen in der Sperrzone anzuordnen. Die Verbrei-

tung der Geflügelpest auf andere Bestände erfolgt insbesondere durch den Handel mit diesen 

Tieren, deren Eiern oder sonstigen Produkten. Eine Verbreitung kann auch indirekt erfolgen, 

z. B. durch kontaminierte (verunreinigte) Fahrzeuge, Personen, Geräte, Verpackungsmaterial, 

Kontakt zu Wildvögeln usw. 

 

Bei jeder einzelnen der getroffenen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen bin ich zu dem Ergebnis 

gekommen, dass die Maßnahme geeignet, erforderlich und angemessen und damit verhältnis-

mäßig ist, um die Geflügelpest zu bekämpfen. 

 

Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz kann als Zeit-

punkt der Bekanntgabe und damit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der Tag, der 

auf die Bekanntmachung folgt, festgelegt werden. Von dieser Möglichkeit wird zur Verhütung 

der Weiterverbreitung der Geflügelpest Gebrauch gemacht. 

 

Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung: 

Nach § 37 TierGesG hat die Anfechtung bestimmter Anordnungen keine aufschiebende Wir-

kung. Nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO kann die sofortige Vollziehung für sonstige Anordnungen 

im besonderen öffentlichen Interesse angeordnet werden. Es besteht ein besonderes öffentli-

ches Interesse daran, dass die Festlegungen der Überwachungszone und die damit einherge-

henden notwendigen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen schnellstmöglich wirksam und durch-

setzbar werden, um die Ausbreitung der Geflügelpest und somit die Gefahr von tiergesund-

heitlichen wie auch wirtschaftlichen Folgen sofort zu unterbinden. 

 

Käme es hierbei zu einer zeitlichen Verzögerung durch Rechtsmittel mit aufschiebender Wir-

kung, würde die Verbreitung der Geflügelpest begünstigt oder könnte eine bereits stattgefun-

dene Verschleppung erst verspätet erkannt werden. Dadurch würden den betroffenen emp-

fänglichen Tieren erhebliche, letztlich vermeidbare Leiden und Schäden sowie den Haltenden 

erhebliche wirtschaftliche Schäden zugefügt werden. 

 

Im Interesse einer effektiven Tierseuchenbekämpfung überwiegt das besondere öffentliche In-

teresse daran, dass auch während eines Rechtsmittelverfahrens die erforderlichen Seuchenbe-

kämpfungsmaßnahmen durchgeführt werden können. Die Maßnahmen dienen dem Schutz 

sehr hoher Rechtsgüter. Die Gefahr der Weiterverbreitung der Seuche und der damit verbun-

dene wirtschaftliche Schaden sind höher einzuschätzen als persönliche Interessen an der auf-

schiebenden Wirkung als Folge eines eingelegten Rechtsbehelfs. 

 

 



Ihre Rechte: 

Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage vor dem 

Verwaltungsgericht Stade, Am Sande 4a, 21682 Stade erheben. 

 

Osterholz-Scharmbeck, 03.01.2026 

 

Landkreis Osterholz 

Der Landrat 

Im Auftrag: 

gez. Kröger 


